
WELCHE ZÄHNE KÖNNEN VER-

SIEGELT WERDEN?

Die Fissuren- und Grübchenversiege-
lung ist vorzugsweise an den großen
bleibenden Backenzähnen angezeigt,
wenn …
•  kariesfreie Fissuren und Grübchen 
   bei Patienten mit einem erhöhten 
   Kariesrisiko und/oder erschwerten 
   Mundhygienemöglichkeiten vorlie-
   gen, z.B. bei Menschen mit Behinde-
   rungen, in sozial schwierigen Le-
   benslagen, Patienten mit festsitzen-
   den kieferorthopädischen Apparatu-
   ren, Patienten mit Mundtrockenheit 
   (Xerostomie).
•  kariesfreie, aber anfällige Fissuren 
   und Grübchen mit einem zerklüfte-
   ten und tiefen Fissurenrelief unab-
   hängig von der Kariesrisiko-Ein-
   schätzung vorhanden sind.
•  an Fissuren und Grübchen eine ober-
   flächliche Schmelzkaries aufgefun-
   den wird.
• Anteile einer Fissurenversiegelung 
   verloren gegangen sind und eine Re-
   paratur erforderlich ist.

Darüber hinaus kann, insbesondere bei
einem bestehenden Kariesrisiko,die zu-
sätzliche Versiegelung von Milchmola-

WAS SOLLTE VOR EINER 

VERSIEGELUNG BEACHTET 

WERDEN?

Als wesentlicher Faktor vor einer Fis-
suren- und Grübchenversiegelung ist
die Beschaffenheit der betreffenden
Zahnfläche einzuschätzen. Dabei muss
der Zahnarzt die unter Umständen
schwierige Entscheidung zwischen
einer Fissurenversiegelung oder einer
Füllungstherapie treffen. Ist der Zahn
gesund oder von einer oberflächlichen
Schmelzkaries betroffen, kann dieser
versiegeltwerden.Wirdeine weiter fort-
geschrittene Karies (Dentinkaries) fest-
gestellt, sollte der Zahn gefüllt werden. 

Fissurenversiegelung

Patienteninformation

Welche Kosten entstehen?Welche Risiken?

Welche Zähne versiegeln? 

TechnikenVersiegelung
F I S S U R E N Was vorher beachten?

ren, Prämolaren sowie Grübchen an
Front- und Eckzähnen angezeigt sein.

TECHNIK DER FISSURENVERSIE-

GELUNG

Im Einzelnen sind folgende Arbeits-
schritte für eine präventive Fissuren-
und Grübchenversiegelung notwendig:
• Vor der eigentlichen Behandlung
   muss die Kaufläche sorgfältig gerei-
   nigt und untersucht werden. 
• Um einen dauerhaften Verbund zwi-
   schen Zahn und Versiegelungsmate-

GRUNDLEGENDES

Karies gehört nach wie vor zu den
häufigsten Erkrankungen in der Be-
völkerung. Als besonders kariesge-
fährdet gelten die Kauflächen der
großen bleibenden Backenzähne (Mo-
laren) in den Jahren unmittelbar nach
dem Zahndurchbruch. Um Karies an
diesen Stellen vorzubeugen, kann
eine sogenannte Fissuren- und Grüb-
chenversiegelung an den Kauflächen
aufgetragen werden. Dabei werden
durch das Kunststoffmaterial die Ein-
trittspforten für die Karies verschlos-
sen. 

Die Wirksamkeit dieses Vorgehens
wurde in einer Vielzahl wissenschaft-
licher Studien weltweit belegt.
Neben dem wissenschaftlichen
Nachweis der Wirksamkeit der Ver-
siegelung kann heute von einer
hohen Zuverlässigkeit der verwende-
ten Materialien ausgegangen werden.
Ebenso gilt der gesamte Arbeitsablauf
als ausgereift.

U
pd

at
e 

N
ov

em
be

r 
20

10

zzq_fissuren_pat_internet_Layout 1  29.11.10  09:57  Seite 1

ulrike
Textfeld
AWMF-Register Nr. 083/002




Autor: 
PD Dr. Jan Kühnisch in Zusammenar-
beit mit der Zahnärztlichen Zentral-
stelle Qualitätssicherung (ZZQ)

Diese Patienteninformation beruht auf
einer Leitlinie zur Fissurenversiege-
lung, die Sie unter www.zzq-koeln.de
finden.

   rial zu gewährleisten, erfolgt an-
   schließend dieKonditionierung („An-
   rauung“) der äußersten Schmelz-
   oberfläche mit einem Säure-Gel.
• Nach dem Abspülen des Säure-Gels
   und der Trocknung der Zahnoberflä-
   che erfolgt der Auftrag des Versiege-
   lungsmaterials.Dieseswirddannmit
   Licht direkt am Zahn ausgehärtet.
• Abschließend wird die Okklusion
   („der Biss“) geprüft und ein Fluorid-
   präparat aufgetragen. 

Die Behandlung bei der präventiven
Fissuren- und Grübchenversiegelung
dauert in der Regel nur wenige Minu-
ten und erfordert keine invasiven, also
die Zahnsubstanz schädigende Behand-
lungsschritte. Neben der präventiven
Fissurenversiegelung stellen die thera-
peutische Fissurenversiegelung bzw.
minimal invasive Füllungstherapie
modifizierte Techniken dar. Dabei
wird zunächst eine vorher diagnosti-
zierte Karies vorsichtig entfernt und
anschließend der Defekt mit einem
Kunststoff verschlossen. Bei ausge-
dehnten kariösen Läsionen - dem
„Loch“ im Zahn - ist eine reguläre Fül-
lungstherapie notwendig.

Voraussetzung für eine langlebige Ver-
siegelung bzw. minimal invasive Fül-
lungstherapie ist eine gute Mitarbeit
der Kinder und Jugendlichen bei der
Behandlung.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN?

Trotz sorgfältigster Verarbeitung kann
es vorkommen, dass Anteile einer Ver-

siegelung verloren gehen. Daher soll-
ten Versiegelungen bei den Kontroll-
untersuchungen regelmäßig überprüft
werden. Im Falle eines vollständigen
oder teilweisen Verlustes sollte eine
Nachversiegelung durchgeführt wer-
den.

In seltenen Fällen können uner-
wünschte, lokale Effekte beim Um-
gang mit Säure-Gelen beobachtet wer-
den. Nebenwirkungen nach der Appli-
kation einer Versiegelung treten ex-
trem selten auf. In der Literatur wur-
den bislang nur wenige Fälle mit einer
allergischen Reaktion oder Kontaktall-
ergien beschrieben.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Fissurenversiegelung der ersten
und zweiten bleibenden Backenzähne
kann als kassenzahnärztliche Leistung
im Rahmen des Individualprophylaxe-
Programms bei 6- bis 17-Jährigen in der
Bundesrepublik abgerechnet werden
und steht demzufolge gesetzlich versi-
cherten Patienten dieser Altersgruppe
kostenfrei zur Verfügung.

Demgegenüber kann die Fissuren- und
Grübchenversiegelung an Milchmola-
ren, Prämolaren und Grübchen von
Front- und Eckzähnen nicht über die
gesetzlichen Krankenkassen abgerech-
net werden. Für die Abrechnung dieser
zahnärztlichen Leistungen muss des-
halb die privatrechtliche Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) herange-
zogen werden.

Sollten Sie weitere Fragen haben, bit-
ten wir Sie, den fachkundigen Rat bei
Ihrer Zahnärztin/ Ihrem Zahnarzt zu
suchen.

Abb. 1: Intakte Fissurenversiegelung. Abb. 2: Teilweiser Verlust der Versiegelung an einem

oberen Backenzahn mit verfärbter Querfissur. Eine

Nachversiegelung sollte vorgenommen werden.
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